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Wegen Corona nicht mehr zur Schule
Einige Familienmelden ihre Kinder vomUnterricht ab, um sie vor einer Ansteckung zu schützen. Zwei Erfahrungsberichte.

Pascal Ritter

Für Politiker bleiben Schul-
schliessungen die letzte Option
inderBekämpfungderCorona-
pandemie. Aus Sorge um ihre
Kinder nehmen nun Eltern ihre
Kinder selbstständig aus der
Schule und unterrichten sie zu
Hause. Das ist nicht überall so
einfach möglich. Kantone be-
handelnHomeschooling unter-
schiedlich. Im Kanton Aargau
reicht eine Meldung bei der
Schulpflege, im Kanton St.Gal-
len braucht es eine Bewilligung
durch den Bildungsrat. Teils
müssen Eltern lediglich ein ge-
wissesBildungsniveaunachwei-
sen, teils braucht es ein Lehrer-
patent für den Unterricht zu
Hause.

Entsprechend unterschied-
lich sind die Erfahrungen, die
Eltern machen, die ihre Kinder
wegen Corona aus der Schule
nehmen. Zwei Familien erzäh-
len ihre Geschichte. Es sind Fa-
milien ohne aussergewöhnlich
grosse Coronarisiken. Die Na-
men sind geändert.

FamilieHuberdenkt
ansAuswandern
Als am Montag, 4. Januar, im
KantonBasellanddieSchulebe-
gann,bliebendieKindervonKa-
tharinaundRenéHuber zuHau-
se. «Ich will nicht, dass meine
Kinder krank werden», sagt
Katharina, «und ich will nicht,
dass ichodermeinMannunsan-
stecken.» Sie erinnert daran,
dass schwere Verläufe oder
Spätfolgen einer Corona-Er-
krankung in jedem Alter und
auch ohne Vorerkrankungen
auftreten können. «Wir haben
eine Fürsorgepflicht für unsere
Kinder», ergänzt Vater René.

Als die Ansteckungszahlen
imHerbstRekordhöhenerreich-
ten, begannen die Hubers
darüber nachzudenken, ihre
Kinder aus der Schule zu neh-
men. Eines geht in die Primar-
schule, das andere in den Kin-
dergarten. Sie beantragten
Homeschooling. Doch im Kan-

ton Baselland ist dies nicht so
einfachmöglich.Mangab ihnen
zu verstehen, dass Heimunter-
richt erst ab nächstem Sommer
möglich sei.NachdenHerbstfe-
rien gaben sie ihrem älteren
Kind erstmals eine FFP-2-Mas-
kemit. Eswardas einzige inder
Klasse. Schliesslichgelanges ih-
nen, einen zweiwöchigen
Urlaub zu bekommen. Die zu-
ständigeSchulleitungbewilligte
dies unbürokratisch,wie die El-
tern berichten. Die Eltern wäl-
zen seither verschiedeneOptio-
nen: Das Ältere nach Deutsch-
land zu Verwandten schicken,
wo die Schule zurzeit im Fern-
unterricht stattfindet?Oderden
Kantonwechseln?DerNachbar-
kanton Aargau ist offener, was
Homeschooling anbelangt.
Auch ein Umzug ins Ausland
steht zurDebatte.

Nach den zweiwöchigen
ausserordentlichen Ferien be-
willigte die Schulleitung ihnen
einen weiteren dreimonatigen

Urlaub.Dieser sei vomSchulrat
abgesegnet worden. Etwas
Schriftliches haben sie aber
nochnicht. SiemachensichSor-
gen. Was, wenn die Schule den
mündlichbewilligtenUrlaubwi-
derruft? Was, wenn die Behör-
den die Justiz oder die Kinder-
und Erwachsenenschutzbehör-
de Kesb einschalten?

René und Katharina unter-
richten ihreKindernun zuHau-
se. Sie haben den Lehrplan stu-
diert, Bücher gekauft und den
Kindern Lern-Apps installiert.
Gemäss den Eltern läuft dies
sehr gut. Das ältere Kind ziehe
sichmitAufgaben jeweils in sein
«Homeoffice» unter das Kajü-
tenbett zurück.Manchmalbrin-
ge es den gelernten Stoff gleich
dem kleinen Geschwisterlein
bei.Dieseswiederumseibegeis-
tert vomLern-AppAnton.

Mutter Katharina hätte sich
früher nie vorstellen können,
ihre Kinder zu Hause zu unter-
richten.«Ichdachte, das sei nur

etwas für Grossfamilien, die
weit entfernt von der nächsten
SchuleaufBauernhöfen leben»,
sagt sie.

Vater René ist von den Be-
hörden enttäuscht. «Ich fühle
mich das erste Mal in meinem
Leben von den Politikern mei-
ner Heimat im Stich gelassen.»
Mittlerweile hat der Bundesrat
die Kantone angewiesen, sich
aufdie SchliessungvonSchulen
vorzubereiten.Dassdiesaber im
Kanton Baselland passieren
wird, glaubtRenénicht.Er sucht
nun auf Immobilienportalen
nachWohnungen imAargau.

FamilieMeierhat
frühreagiert
Veronika Meier lebt mit ihrem
Mann, ihrer fünfjährigen Toch-
terund ihremzweijährigenSohn
in einemDorf im Kanton Bern.
WährenddesTelefongesprächs
mit dieser Zeitung wird sie von
der Tochter unterbrochen, die
ihre neuen Schulbücher zeigen

will. «Kommst Du mit Deiner
Aufgabeweiter?», fragtdieMut-
ter, dienunauchLehrerin ist. Sie
hat ihre Tochter per letzten Au-
gust wegen der Corona-Anste-
ckungsgefahr aus dem Kinder-
gartengenommen.AufAnfrage
habesiekein schlüssigesSchutz-
konzept erhalten, begründet sie.

Meier geht es in erster Linie
umdieGesundheit ihresKindes.
«Ich möchte nicht, dass sich
meineTochtermit einerKrank-
heit ansteckt, bei derman noch
nicht abschätzen kann, welche
Folgen sie hat.» Sie will aber
auch ihreGrosseltern schützen,
die zur Tochter Kontakt haben
und der Risikogruppe angehö-
ren.BerichteüberPatientenmit
Spätfolgen (Long-Covid) und
über Kinder, die wegen einer
Sars-CoV-2 Infektion ins Spital
müssen, bestärken sie in ihrer
Vorsicht. Zudem sei es wichtig,
dass,wo immermöglich,Anste-
ckungen verhindert würden.
Meier findet es unerträglich,

wenn sie anPressekonferenzen
des Bundes hört, Kinder seien
nichtTreiber derPandemie. Sie
sagt:«EsgibtgenügendStudien,
die zeigen, dass sich Kinder an-
stecken.» Sie arbeitet in einem
Gesundheitsberuf und in-
formierte sichbreit im Internet.
Sie zitiert den Pandemieplan
Taiwansoderpreist dieVorzüge
des finnischen Schulsystems.

Bevor die Schulen und Kin-
dergärten imMai wieder öffne-
ten, wandte sie sich an den
Schulleiter. Der konnte ihr aber
keinüberzeugendesSchutzkon-
zept aufzeigen. Dies bestärkte
Meier in ihrer Idee, in Zukunft
auf Homeschooling zu setzen.
Ihr Mann, der beruflich Risiko-
analysen macht, war gleicher
Meinung.Die Schulbehörde er-
möglichte das Homeschooling
unbürokratisch. Im kommen-
den Mai muss sie einen ersten
Bericht über die Lernfortschrit-
te der Tochter abgeben. Und
was ist mit den Gspänli? Ver-
misst die Tochter ihre Kinder-
gartenkameradinnen nicht?
«Die sind ja noch da», antwor-
tet Meier. «Meine Tochter trifft
sie in derNachbarschaft.»

Meier beschreibt sich als
Person, die gerne plant. «Ich
wollte nicht abwarten und hof-
fen, dass alles gut wird, also bin
ich selbst aktiv geworden», sagt
sie. Sienehmefür sichabernicht
in Anspruch, dass sie es besser
mache als andere: «Es gibt kei-
nepfannenfertigenLösungen.»
Nicht jede Familie könne so
einfach umstellen. «Ich habe
meine Eigenverantwortung
wahrgenommenundmeinKind
aus dem Kindergarten genom-
men», sagtMeier. Siehofftnun
darauf, dass die Behörden an-
deren eigenverantwortlichen
Eltern keine Steine in denWeg
legen.

InZukunftwill sie ihreToch-
ter wieder in die Schule schi-
cken. Allerdings noch nicht in
diesem Sommer. «Ich glaube
nicht, dass die Schweiz die Pan-
demie bis dann in den Griff be-
kommt», sagt sie.

AHV-Rentner überfiel Bank aus Geldnot
Ein 83-Jähriger stand in der Zentralschweiz vor Kriminalgericht und ist geständig. DasUrteil steht noch aus.

Ein 75-jähriger Schweizer hat
Geldsorgen und begeht im No-
vember 2012 einen Banküber-
fall. Sein Vorgehenwar laut sei-
nemVerteidiger«cäsarmässig»:
«Er kam, sah und siegte.» Aus-
gewählt hatte er eine Filiale in
der Luzerner Gemeinde Meg-
gen.Dunkel gekleidet,mitWoll-
mütze, Handschuhen, Plastik-
pistole, Zettel und Plastiksack
betrat er um10.15UhrdieBank.
Er kassierte 10000 Franken
und verschwand. Vom Täter
fehlte damals jede Spur.

Fünf Jahre später:DerMann
ist 80 Jahre alt und ihn quälen
wieder Geldsorgen – es kommt
zumzweitenBanküberfall,wie-
der inMeggen. Dieser Überfall
verlief nicht ohne Folgen: Sein
Fahndungsfoto war in der Bou-
levardpresse zu sehen. Zehn

Tage später kam es zur Verhaf-
tung. Laut dem damaligen
«Blick»-Artikel klingelte die
Polizei in einem Luzerner Vor-
ort an der Wohnungstür des
Rentners und zeigte den Haft-
befehl. Daraufhin habe der bis
dato Unbescholtene die Polizei
zur Beute in denKeller geführt.
Der Mann kam 19 Tage in
Untersuchungshaft. Der Über-
fall von 2012 konnte ihm eben-
falls nachgewiesen werden. Er
war geständig. Gestern war die
Verhandlung am Luzerner Kri-
minalgericht.

EinKollege
habe ihnangestiftet
AberbeimÜberfall im Jahr2012
sagte er aus, nicht derDrahtzie-
her gewesen zu sein, sondern
auf Geheiss eines Kollegen ge-

handelt zu haben. Vor Gericht
sagte er: «Der Fahrer warMau-
ro, er hatte auch den Plan und
die Idee dazu. Ich habe nur aus-
geführt.» Darauf fragte ihn der
Richter: «Laut Akten bekamen
SiedenkleinerenTeil derBeute.

Ist das logisch?» Der Beschul-
digte: «Nein, ichwollte fürmich
6000 und ihm 4000 Franken
geben,eskamaberumgekehrt.»
Mauro sei ein Kollege gewesen,
Nähereskonnteerdazunicht sa-
gen. Der Richter zweifelte an
seinerAussageund fragtenach:
«Den Mauro, gibt’s den wirk-
lich?» Der Beschuldigte: «Ja,
den habe ich nicht erfunden.»
Auch der Staatsanwalt glaubte
nicht andieExistenz jenesMau-
roundattestiert demTäterhohe
kriminelleEnergie.Nicht soder
Verteidiger, er sieht imBankräu-
ber eine Art Mister Bean. Er sei
amateurhaft undmit wenig kri-
mineller Energie zur Tat ge-
schritten. Auch bemerkte der
Verteidiger, dass es ihmvonSei-
ten der Bankangestellten sehr
einfach gemacht worden sei.

DerMann sei offensichtlich ein
älterer Mann, der die Tat sehr
langsam und wortlos beging.
Ihn zu überwältigen, festzuhal-
tenunddiePolizei zu rufenwäre
ein Einfaches gewesen.

Dazu sagtederStaatsanwalt:
«Der Verteidiger hat die Raub-
überfälle sehr stark beschönigt,
will uns weismachen, es habe
sichumeinennettenRaubüber-
fall eines liebenswürdigenRäu-
bers gehandelt.Dochdasgibt es
nicht, dieser Überfall ist kein
Sonderfall.» Er habe – auchmit
Plastikpistole –AngstundSchre-
ckenverbreitet, dieAngestellten
hättenumLeibundLebengezit-
tert. Er verlangte ein Strafmass
von 36 Monaten, davon müsse
ein Jahr abgesessenwerden.Zu-
demmüssederBeschuldigtedie
Verfahrenskosten zahlen. Den

Vorwurf der Verniedlichung
liessderVerteidigernicht gelten
undgingwiederansRednerpult:
«Ich will nicht den Raub ver-
niedlichen.Aberes stellt sichdie
Frage: Wie ist es abgelaufen?»
Das solle inder Strafzumessung
beachtet werden. Es sei eben
nicht abgelaufen wie bei einem
richtigen Bankräuber, wie bei
einem Räuber, der tatsächlich
bedrohlichwirkt. SeinMandant
sei heute 83 Jahre alt, nicht bei
besterGesundheit undauchge-
ständig. Ein Gefängnisaufent-
halt sei unverhältnismässig. Er
will eine bedingte Strafe von 18
Monaten mit einer Probezeit
von zwei Jahren.

DasUrteilwirddenParteien
schriftlich zugestellt.

SandraMonika Ziegler

Katharina Huber (Name geändert) unterrichtet ihre Tochter in ihremWohnzimmer im Baselbiet. Bild: Privat

«DerVerteidigerhat
dieRaubüberfälle
sehr stark
beschönigt.»

Fallführender Staatsanwalt
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